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WIRTSCHAFTSKAMMER 

Ergeht an: 

1) alle WK (Fax) 
2) alle BS 
3) Sp 
4) Präs 
5) Präs,Maderthaner 
6 )GS Dr.Stummvoli 
7 )ÖWB/Fr.Majer 
8) RFW 
9) FWV 

Ihr leichen, Ihre Nachricht vorn 

ÖSTERREICH 

Datum: 
! Y 'd' ~/ '- ' '1.-' "/ ; ... )(_( ,rl~.:::~ ........ . Verte,l~ ................................... 1 ..... i. 

I Jn,er Zeichen, Sachbparbeiter 

Fp 7/98/Kü 
Mag.Erich Kühnelt 

Bundesgesetz über die Novellierung 
des Pensionskassengesetzes 

Durchwahl 

3739 

Abteilung für Finanzpolitik 

Wipdnpr Hdllptstrdr~{' 63 
Postfach 1 <17 

A-1045 Wien 
Tplpfon (01) 501 05-DW 
Tplpfdx (01) 502 06-259 

Datum 

27.02.1998 

In der Anlage wird die Stellungnahme der WKÖ zu dem im Betreff 

näher bezeichneten Gesetzesentwurf zur gefälligen Kenntnisnahme 

übermittelt. 

Mit fre/~d 

Dr. Fi~liS Bauer 
Abteilungsleiter 

Anlage erwähnt 

g/kühnelt/penskass/pension/doc 
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~ 
WI RTSCHAFTSKAMMER 

ÖSTERREICH 

MR Dr. Walter Ruess 
Bundesministerium für Finanzen 
Abt. V/14 
Himmelpfortgasse 4- 8 
1015 Wien 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

GZ 23 3700/66-
V/14/97 

Unser Zeichen, Sachbearbeiter 

Fp 7/98 
Mag. Erich Kühnelt 

Durchwahl 

3739 

Wiedner Hallptstra(~(' 63 
Postfach 1<)7 

A-1045 Wil'n 
Tell'{on (01) 501-05DW 
Tl'le{ax (01) 502-06-259 

Internet: http://www.wk.or.at 

Datum 

23.02.1998 

Bundesgesetz über die Novellierung des Pensionskassengesetzes 

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! 

Die Wirtschaftskammer Österreich dankt für die Übermittlung des 

Entwurfes und nimmt zu diesem wie folgt Stellung: 

Allgemeines: 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entwurf weisen wir darauf 

hin, daß die internationale Entwicklung dahin zielt, die Veran

lagungsbestimmungen zu liberalisieren und auf das angloamerika

nische Prinzip der "prudent man rule" überzugehen. 

Zu Z 1 (§ 2 Abs. 2) 

Statt "im zeit- und volumensgewichteten Durchschnitt" sollte es 

"im zeitgewichteten Durchschnitt" heißen. Begründung: Einzelne 

DVR 0043010 Mal. Nr. 8400009303 

8/SN-211/ME XX. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



- 2-

Jahre könnten sonst in der Berechnung kraß unter- oder überbe

wertet sein. 

Zu § 12 Abs. 4 Z 2 

Es wird ersucht, bei dieser Gesetzesnovelle im § 12 Abs. 4 Z 2 

vorzusehen, daß analog der Regelung bei betrieblichen Pensions

kassen mit Nachschußverpflichtung auch bei betrieblichen Veran

lagungs- und Risikogemeinschaften, bei denen der Arbeitgeber 

eine unbeschränkte Nachschußpflicht hat, ein Absinken unter die 

1.000 Anwartschaftsberechtigten-Grenze ermöglicht wird. 

Zu Z 6 (§ 25 Abs. 2 Z 2) 

Die Anhebung der Mindestgrenzen der dann auf Euro lautenden Ver

anlagungen, gemäß Abs. 1 Z 1 von 40 auf 50 % ist ein schwerer 

Eingriff in die aktuelle asset allocation der Pensionskassen und 

läuft der Liberalisierung der Kapitalveranlagung der letzten 

Pensionskassengesetznovelle zuwider. Daher wird ersucht, die 

Mindestgrenze bei 40 ~ unverändert zu belassen. 

Zu § 25 Abs. 4 und 5: 

Es sollten die Auswirkungen des derzeit geänderten Investment

fondsgesetzes auf die Pensionskassen beachtet werden, zumal ein 

Großteil der Pensionskassengesetznovelle eine Anpassung des Pen

sionskassengesetzes an das Versicherungsaufsichtsgesetz und das 

Investmentfondsgesetz vorsieht. Demzufolge sollten Dach- und 

Spezial fonds unter bestimmten Bedingungen den Bestimmungen des 

§ 25 Abs. 4 und 5 Pensionskassengesetz unterliegen. 

Zu Z 9 (§ 25 Abs. 4 Z 3) 

Gemeint ist wohl Z 2 (so auch die EB) . 
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Die Wirtschafts kammer Österreich ersucht um Berücksichtigung 

ihrer Anliegen und steht für weitere Fragen gerne zur Verfügung. 

Nach Vervielfältigung dieser Stellungnahme werden dem Präsidium 

des Nationalrates 25 Exemplare zur Verfügung gestellt werden. 

uLr-,--. 
Leopold Maderthaner 
Präsident 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Günter Stummvoll 
Generalsekretär 
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